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XiII. Gesetzgebun[speriode 

2 2. N ov. 1972 Präs.: .. ___ _ No. r:f90jJ 
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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.PELIKAN, HAHN, Dipl.Ing.Dr.LEI'fXEH, Dr.KEINEL 

und Genossen 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend Finunzplanung. 

Das Dundesministerium für Finanzen hat unter der Zahl 117.100-1/71 

an alle Präsidialabteilungen, Sektionen und Abteilungen, Konzepts­

und Verwaltungsbeamten, Buchhaltung und FinanzschuldbllChhultung 

folgendes Schreiben "zur Kenntnis und Darnachachtung" gerichtet: 

"Im Sinne dieser Bestimmungen. ist daher unbedingt yon den hb.Sel{tio­

p.en und Abteilungen in allen grundsätzlichen oder finanziell wich­

tigen Angelegenheiten, insbesondere im Falle von Einnahmen-, Aus­

gaben- und Organisationsänderungen sowie von Personalrnaßnahmen 

mi t finanziellen Auswirlwngen noch vor der Genehmigung das vor­

herige aktenmlißige Einvernehmen mit der Leitung der Budgc~scktion 

zu pflegen. Dies gilt vor allem auch für alle Gesetz- und Verord­

nungsentwürfe. Das hO.Rundschreiben vom 11.Jtinner 1956, ZI.3.~j9-I/56 
enthält die Voraussetzungen, die vom bUdgetären Standpunkt gesehen, 

derartige Entwürfe erfüllen müssen." 

Dem Anliegen nach entspricht dieses Schreiben dem Ministerratsbe­

schluß vom 7.2.1950, in dem es u.ri. heißt: 

"Jedem Ent~urf für ein Gesetz oder für eine Verordnung oder sonstige 

rechtsetzenc1e i>laßnahmc ist von der Behörde, der die i\usarbei tuug 

des Entwurfes obliegt, eine Kostenberechnung anzuschließen, aus 

der hervorgeht, ob und imdefern die Durchführung der vor,geschla­

genen Vorschriften vermehrte Vcn\;al tungsarbei t und erhöhte V8I'\val-. . 
tungskos ten ve rursach t;; be j ahend (mfnll s wie hOC)l die se Kos ten zü 

ver-a!lschlügen sind und aus \\'01911e11 Gründen dieser Al1f\\'untl notwendig 

ist." 
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Das llundschrcibcn Zl.3.459-I/j6 sowie wiederholtü Äußerungen des 

Hcchnungshofes bezogen sich auf die gleiche P1'olJlemntik. 

Die unterzeichneten J\1Jgeordnetcll stC_1-1Cll daher folgende 

1.) 

2. ) 

A n fra g e 

IIabün Sie im Sinne derb~"icperholtan Aufforderung des Buncles-
(! .l 

ministers für Finanzen,/jedem Ihrer GesetzesentwUrfe, Regierungs-

vorlagen, Verordnungen oder sonstigen rechtssetzenden Maßnahmen 

Kostenberechnungen angestellt und vorgelegt, aus denen horvo1'­

·geht, in welchem Umfang die DurchfUhrung der vorgeschlagenen 

I 

Vorschriften 

a) zusätzliche gesetzliche Verpflichtungen fUr den öffentlichen 

Haushalt und 

b)vermehrte Verwaltungsarbeit und erhöhte Verwaltungskosten 

verursachen? 

Wenn ja, wie lauten die Kostenvoranschläge 

a) fUr die von Ihrem Ressort in Begutachtung befindlichen Hini­

sterialentwUrfc, 
für 

b)/dle den Ausschüssen zugewiesenen oder noch zuzuweisenden 

H.egierungsvorlagen, 

_ c) der von Ihnen 1972 ergangenen Verordnungen oder sonstigen 

rechtssetzenden Haßnahmc i m c i n ze 1 n e n ? 

3.) Welche Kostenvorunschläge liegen don 1972, (1971, 1970) be­

schlossenen Itegierungsvorlagen im Hinblick auf.derbn finanziel­

len Auswirkungen auf die Jahre 1972 und 197J zugrunde? 

11.) a) h"elche Berccllnungsgrundlagen und 

b) welche DCl'ecllliul1gsmethode 11a1Jen Sie Ihren Kosten\rranSChlä~ 

gen j.rn.einze Inenezul:;xunde gel ogt?_ .. _. I 
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